
 

 

2.3  Coaching in der Existenzfestigungsphase (Bund) 
Mit dem Programm können Beratungen zu allen wirtschaftli-
chen, finanziellen und organisatorischen Fragen von Existenz-
gründungen bis zu 5 Jahren nach Gründung bzw. Übernahme 
eines Unternehmens verbilligt werden.  

  
Mit Sonderkonditionen für Gründerinnen und Gründer, die eine 
Bewilligung über Gründungszuschuss oder Einstiegsgeld vorle-
gen können, innerhalb der ersten 12 Monate der Selbstständig-
keit:  
 

 Kosten pro Coachingtag 800 € *) 
EU-Zuschuss pro Tag 720 € 
*) plus Reisekosten 

 Eigenanteil pro Tag   80 € *) 
 Dauer  max. 5 Tage 
 
 
 
3. Geförderte Beratungen über das Bundesprogramm (BAFA) 
 Aus Mitteln des Bundes und des Europäischen Sozialfonds 

(ESF) können allgemeine Beratungen und spezielle Beratungen 
zu diversen Themen gefördert werden mit einer  

 Zuschusshöhe zu den Beratungskosten  50 %,  max. 1.500 € 
 
 
 
4. Go-Inno – Innovationen erfolgreich managen 
 Mit dem BMWi-Innovationsgutschein Go-Inno erhalten kleine 

Unternehmen mit max. 50 Beschäftigten und max. 10 Mio. € 
Vorjahresumsatz Beratungen, um Produktinnovationen oder 
technische Verfahrensinnovationen erfolgreich zu managen. Ge-
fördert werden Technologie-Audits, Machbarkeitsstudien, Reali-
sierungskonzepte sowie Projektmanagementleistungen. 

  
 Kosten pro Coachingtag   800 € *) 

EU-Zuschuss pro Tag 400 € 
*) plus Reisekosten  

 Eigenanteil pro Tag   400 € *) 
 Dauer  max. 50 Tage 
 
 
 
5. Allgemeine Bestimmungen 
 Bei den geförderten Maßnahmen gelten das Subventionsgesetz 

des Landes Baden-Württemberg; die Bestimmungen des Lan-
des zur Förderung der Beratung kleiner und mittlerer Unterneh-
men sowie der in der Wirtschaft tätigen Freien Berufe durch den 
RKW-Beratungsdienst bzw. entsprechende Richtlinien der Bun-
desrepublik Deutschland und der EU. 

 
 Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher 

Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer wird nicht gefördert.  
 
Zuschüsse zu Beratungen bzw. zum Coaching sind nur so lange 
möglich, wie Mittel des Landes, der Industrie- und Handels-
kammern bzw. der EU zur Verfügung stehen. Ein Rechtsan-
spruch auf Förderung besteht nicht. 

 

6. Beratungen ohne Förderung 
 Selbstverständlich beraten wir auch Unternehmen, die keine 

Förderung erhalten. Hier erstellen wir ein individuelles Bera-
tungsangebot.  

 
 
 
7. Weitere Konditionen 
 Der Arbeitsaufwand für die Berichtsausarbeitung wird mit den  

genannten Tageshonoraren berechnet. Sonstige Nebenkosten 
(z. B. zusätzliche Berichtsexemplare, außerordentlicher Reise-
aufwand und dgl.) zu Selbstkosten. Jedem Arbeitstag liegt ein 
Beratereinsatz von 8 Stunden zugrunde. Bei kürzerem Einsatz 
verringert sich das Honorar entsprechend. 

 
 
 
8. Der Weg zur RKW-Unternehmensberatung 
 Fordern Sie direkt unsere Mitarbeiter für ein kostenloses Bera-

tungsgespräch an. In diesem Beratungsgespräch erörtern wir 
mit Ihnen Ihre Fragen sowie eventuelle Probleme Ihres Unter-
nehmens und entwickeln daraus Lösungsvorschläge. 

 
 Sofern sich die Probleme durch eine externe Beratung beheben 

lassen, unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot. Wenn 
andere Lösungswege, z. B. Weiterbildung, Information und/oder 
Kontakte erfolgversprechender sind, helfen wir auf diesem  
Wege. In diesen Fällen ist unsere Leistung meist kostenlos. 

 
 
 
Sind Sie an einem kostenlosen Beratungsgespräch interessiert? 
Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
RKW Baden-Württemberg 
 
Postfach 10 40 62 
70035 Stuttgart 
Königstraße 49 
70173 Stuttgart 
 
Telefon  0711 22998-0 
Telefax  0711 22998-10 
E-Mail    info@rkw-bw.de 
Internet  www.rkw-bw.de 
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DAS RKW BADEN-WÜRTTEMBERG – EIN KURZPORTRAIT 
 
Unsere Dienstleistung:  
Unternehmensberatung – Weiterbildung – Information – Projekte 
 
Unsere Kunden:  
Kleine und mittlere Unternehmen sämtlicher Branchen, insbesonde-
re der Industrie und des Dienstleistungssektors. 
 
Das RKW Baden-Württemberg:  
Als Marktführer in der Mittelstandsberatung und -betreuung bieten 
wir kompetente Hilfe bei der Lösung anstehender Probleme. Denn 
so flexibel, schlagkräftig und dynamisch kleine und mittlere Betriebe 
in der Regel sind: Sie müssen mit knappen Ressourcen im Wettbe-
werb gegen große Unternehmen bestehen. Hier setzt das RKW als 
anerkannter Partner des Mittelstands mit maßgeschneiderten Lö-
sungen an. In allen wichtigen Bereichen – von der Unternehmens-
führung bis zur Personalentwicklung, vom Marketing und Vertrieb 
bis zur Technik, Fertigung und Rechnungswesen – beraten, qualifi-
zieren und informieren wir unsere Kunden praxisnah und pragma-
tisch. Als Projektpartner der Wirtschaftsverwaltung des Landes bie-
ten wir passgenaue Beratung und Qualifizierung. 
 
 
 
DIE RKW-UNTERNEHMENSBERATUNG 
 
Das RKW bietet seine Beratung im Rahmen verschiedener Mittel-
stands-Förderprogramme des Landes, des Bundes sowie der EU 
an. Zusätzlich können RKW-Beratungen über Fördermaßnahmen 
der Industrie- und Handelskammern des Landes verbilligt werden. 
Bestimmte Förderprogramme sind nur in Verbindung mit der Mit-
gliedschaft bei einer baden-württembergischen Industrie- und Han-
delskammer (IHK) möglich. 
 
 
 
1. RKW-Beratungsprogramme mit Förderung des Landes 

Baden-Württemberg 
Zielgruppe: In Baden-Württemberg ansässige, eigenständige 
Unternehmen der mittelständischen Wirtschaft mit weniger als 
250 Beschäftigten und einem Vorjahresumsatz von höchstens 
50 Mio. € oder mit einer Vorjahresbilanzsumme von höchstens 
43 Mio. € (EU-Definition für KMU). 

 Verfahren: Der erforderliche Antrag wird vor Auftragserteilung 
vom RKW BW vorbereitet. Das RKW BW spricht im Rahmen der 
Landesprogramme die Bewilligung aus und übernimmt die kom-
plette Zuschussabwicklung inkl. der Vorfinanzierung des Zu-
schusses. Der Antragsteller trägt lediglich den Eigenanteil. 

 
 
1.1  Kurzberatung 

Für Unternehmen der Industrie, Freie Berufe und Unternehmen 
solcher Wirtschaftsbereiche, die über keine landesgeförderten 
Beratungsdienste verfügen: 
Kosten pro Tag (inklusive Reisekosten) 765 € 
Landeszuschuss pro Tag 350 € 
Eigenanteil pro Tag  415 € **) 
 

Allgemeine Kurzberatung  
Themenbereichen Betriebswirtschaft, Vertrieb, Unternehmens-
führung, Organisation, Umweltschutz oder Energie 
Dauer pro Jahr  max. 2 Tage 
 
Kooperationsberatung 
Dauer pro Jahr  max. 6 Tage 
 
 

1.2 Exportberatung/Exportkooperationsberatung 
 Für Unternehmen der Industrie, der Freien Berufe und Unter-

nehmen solcher Wirtschaftsbereiche, die über keine landesge-
förderten Exportberatungsdienste verfügen, sowie Handwerker. 

 Gefördert werden Beratungen zur Erschließung von Auslands-
märkten Bei Beratungen für die Zielländer EU, Island, Norwegen 
und Schweiz sind Unternehmen mit einem Vorjahresumsatz von 
höchstens 5 Mio. € förderfähig. 

 Kosten pro Tag (inklusive Reisekosten) 765 € 
Landeszuschuss pro Tag 350 € 
Eigenanteil pro Tag  415 € **) 

  
 Dauer pro Jahr  max. 6 Tage 

Für Folgeberatungen über dasselbe Land pro Jahr max. 3 Tage 
 
 **) Für Mitglieder einer IHK in BW mit einem Vorjahresumsatz 

bis 5 Mio. € reduziert sich durch IHK-Teilkostenübernahme der 
Eigenanteil für 2 Tage auf 295 € pro Tag. 

 
 
1.3 Beratungen in der Gründungsphase 

Für Existenzgründungswillige, die beabsichtigen, in Baden-
Württemberg ein Unternehmen zu gründen oder ein mittelstän-
disches Unternehmen (nach EU-Definition) zu übernehmen. Alle 
Wirtschaftsbereiche außer Handwerk können zu folgenden 
Konditionen beraten werden: 

 
 Kosten pro Tag (inklusive Reisekosten) 740 € 

Landeszuschuss pro Tag vor der Gründung 
und im ersten Jahr nach Gründung, sofern 
die Vollexistenz noch nicht gesichert ist 590 € 
Eigenanteil pro Tag   150 € 
für bis zu   max. 3 Tage 
Bei den Themen Innovation, Fremdfinanzierung  
und Nachfolge bis   max. 5 Tage 
Bei einer Beratungsdauer von min. 2 Tagen  
reduziert sich der Eigenanteil einmalig um   150 € 

 
 
 
2. Beratungsprogramme der EU mit Mitteln des Europäischen 

Sozialfonds (ESF) 
 Zielgruppe: Eigenständige Unternehmen der mittelständischen 

Wirtschaft mit weniger als 250 Beschäftigten und einem Vorjah-
resumsatz von höchstens 50 Mio. € oder mit einer Vorjahresbi-
lanzsumme von höchstens 43 Mio. € (EU-Definition für KMU). 
Es gelten im Einzelfall zusätzliche Einschränkungen und zeitli-
che Befristungen. 

 Verfahren: Die erforderlichen Antragspapiere, Stellungnahmen 
und Nachweise werden vom RKW BW zur Einreichung bei den 
Bewilligungsstellen vor Beauftragung vorbereitet. Die Fördermit-
tel werden nach Abschluss der Beratungs-/Coachingmaßnahme 
von der bewilligenden Stelle ausgezahlt. Das Beratungsprojekt 
wird über die Erstellung der erforderlichen Nachweise bis zur 
Auszahlung der Förderbeträge durch das RKW BW begleitet. 

 
 
 
2.1  Coaching-Programm (Land) 
 Unter Coaching ist eine individuelle, in der Regel längerfristige 

Begleitung durch einen externen Experten (Coach) zu verste-
hen. Der Coach soll zusammen mit den verantwortlichen Perso-
nen im Unternehmen unternehmerische Entscheidungen vorbe-
reiten, Verbesserungsvorschläge liefern, Anleitungen zu ihrer 
Umsetzung in der Betriebspraxis geben sowie das Ergebnis 
kontrollieren. Dabei sollen verantwortliche Personen im Unter-
nehmen in die Lage versetzt werden, zukünftig vergleichbare 
Problemstellungen selbst zu lösen. Gefördert werden Coachings 
im Zusammenhang mit 

 
- einem Innovationsvorhaben (Erschließung neuer Produkt-, 

Prozess- bzw. Dienstleistungsfelder und/oder dem Aufbau ei-
nes betrieblichen Innovationsmanagements) 

- einer Kooperation (Einzel- und/oder Gruppencoaching) 
- dem demografischen Wandel (marktbezogene und perso-

nalpolitische Maßnahmen) 
- Unternehmensübergaben  
- der Reduzierung des Energieverbrauchs (auf Basis einer 

vorliegenden Energieanalyse) 
 

 Kosten pro Coachingtag max. 1.200 € *) 
EU-Zuschuss pro Tag max.    400 € 
Eigenanteil pro Tag max.  800 € *) 
*) plus Reisekosten 

 Dauer pro Themenbereich  max. 15 Tage 
 
Die Förderung ist pro Themenbereich nur einmal möglich. Es gelten 
die Förderbestimmungen der EU.  
 
 
 
2.2  Qualifizierungsberatung und Personalentwicklung (Land) 

Zielgruppe: Unternehmen mit Standort in Baden-Württemberg 
und bis zu 500 Beschäftigten können durch ein Coaching in den 
beiden Förderschwerpunkten „Qualifizierungs- und Weiterbil-
dungsberatung“ (A) sowie „Systematische Personalentwicklung“ 
(B) unterstützt werden.  
 

 Kosten pro Coachingtag max 1.200 € *) 
EU-Zuschuss pro Tag max.    600 € 
Eigenanteil pro Tag max.  600 € *) 
*) plus Reisekosten 

 Dauer für Themenbereich     A: max. 10 Tage / B: max. 20 Tage 
 


